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keit  ö der Beichte VON psychologischen und psychotherapeutischen Empfehlungen
unterscheiden. Fur uns iSt nıcht die Erlangung einer persönlıchen Gewißheit der Ver-
gebung das letzte Motiv, das uns treibt, alle Sünden ın bekennen. Was
nach unseIremm Glauben den Ausschlag 21Dt, 1sSt eın göttliıches Gebot. Wır bemühen unlls

ZWAL, seinen 1Nn erkennen, suchen ıh ber weniger autf dem Gebiet der sub-
jektiven Heilsgewıßheit csehen als vielmehr in der Tatsache, dafß die Ordnung
UuULsSCICS Verhältnisses Gott immer auch eine Ordnung UNseI«cCcs Verhältnisses ZUrLr

sichtbaren Kırche seın mudß, weshalb alle Sünden des Christen auch die Kirche
yehen. Freilich nıcht alle in gleicher VWeıse, un! vermiıssen WIr in den protestan-
tischen Darle£ungen iıne Erwähnung des Unterschiedes 7zwıschen Sünden VOr und
nach der Taufe, zwıschen schwerer un! Iäfßlicher Schuld Auch die Forderung nach
Auferlegung und Verrichtung einer Bufße wırd nırgends erhoben, die Ja, W 1e der
katholische Glaube Sagt, als integrierender Bestandteil ZULFC sakramentalen Beichte
gvehört. Schliefßlich dürten WIr uns nıcht verhehlen, dafß die Wiederbelebung der
Beıichte einstweılen auf Kreise der VeLKD beschränkt bleibt und sıch auch da bıs
jetzt nıcht allgemeın durchgesetzt hat

Irotz dieser Klärungen, die notwendig ‚9 darf INa  =) vielleicht die Hoff-
HNS aussprechen, dafß dem ökumenischen Gespräch ZUuUr Förderung gereichen wird,
wWenn WIr bei der Behandlung der Beicht nıcht mehr auf allseıtige Ablehnung stoßen.
Vielleicht öffnet sıch 1er eın VWeg, auf dem WIr miıteinander dahın gelangen, die
Gegensätzlichkeit 1n der Auffassung VO'  $ der Beicht LU als eın Anwendungstall
jener Unterscheidungslehre erscheint, die uns eigentlich treNNT, das 1St die Theologie
Von der Kırche un VO: Amt
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Die Wirtschaftswissenschaften haben VO:  - der Ethik iıhren Ausgang9
annn allerdings bald siıch angelegen sein lassen, alle Wurzeln, mi1t denen sıe noch 1mM
Mutterboden der Ethik verhaftet 1N, SOrgsam D  us diesem herauszuziehen, WEeNNn

nıcht ar gewaltsam abzuhacken. Zeitweılig konnte aussehen, als se1l die Wırt-
schaftswissenschaft eine völlig anethische Wissenschaft. Inzwis  en ISt längst eine
rückläufige Bewegung eingetreten. Als beklagenswerte Folge des allmählich ber-
wundenen Zustands besteht ber fort, da{fß WIr keine Wıirtschafttsethik besitzen, die
einigermaßen dem Stande der modernen ökonomischen Theorie entspricht un! den
praktischen Bedürfnissen der Zeıt Genüge U Es o1bt eine umfangreiche Wırt-
schaftsethik AaUus der Feder e1ınes evangelischen Theologen desgleichen ine Wırt-
schaftsethik, die Wwel katholische Theologen? zu . Vertassern hat, VO  3 denen einer
zugleıch Wirtschaftswissenschaftler W  —$ Dazu kommen zahlreiche Schritften ber
Einzelfragen der Wirtschaftsethik, VO: denen die Preıs- un! Lohngerechtigkeit ‚
WI1Ie die Zinsirage den breitesten Raum einnehmen; iımmerhın sind auch andere Fra-
CM (Aktienwesen Borse Monopol Versicherungswesen gelegentlich mONO TFa-
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phisch behandelt worden. Die oyrofße Mehrzahl des wirtschaftsethischen Schrifttums
stammt VO  - Ethikern, SCHNAUCI gesprochen VO'  . Moraltheologen, während Wıiırtschafts-
wissenschaftler auf Fragen der Wiırtschaftsethik, wWEeNnn überhaupt 1m allgemeinen
1Ur beiläufig einzugehen pflegen. So haben die verschiedenen wirtschaftswissen-
schaftlichen Diszıplinen War immer schon Einzelfragen der Wıirtschattsethik autf-
gegriffen, und hat namentlich die Wırtschaftspolitik, nıcht LUr als Praxıs, sondern
auch als Wissenschaft, sıch den ethischen Zielsetzungen auszurichten bemüht. Zu-
sammentassende Behandlungen der Wırtschaftsethik dagegen siınd bısher NUu VO  3
Ethikern bzw. Theologen vorgelegt worden, die MI1t dem Gegenstand bzw. Sach-
bereich, dessen ethısche Normen S1e entwickeln unternahmen, nıcht immer hın-
Jänglıch Vertraut Wenn daher Jetzt erstmals eın Wırtschafttswissenschaftler ®
eine ‚War knapp gefalßte, ber doch den Gesamtbereich der Wıiırtschaft berücksich-
tigende Wirtschaftsethik vorlegt, ISt das Sew1ß eın freudig begrüßender Fort-
schritt.

Zum theoretischen Verständnis W1e auch ZuUur praktischen Normierung der Wırt-
schaft führt ur ein Weg, nämlıch die Frage stellen und beantworten: W ds 1St
Sınn, Ziel, Zweck, Aufgabe der Wırtschaft, der W1e immer INan das sprachlich fas-
SCcmMin mag Alsdann 1St Gestaltung der Wıirtschaft 1mM SaNzenNn und menschliches Ver-
halten 1in der Wırtschaft 1im einzelnen 1iNnsoweıt sıttlıch wohlgeordnet, als s1e dieser
Zielsetzung der Wiırtschaft entsprechen, Uun!: sıttlıch ungeordnet, 1NsoOWeılt s1e ıhr
widersprechen. Von jler ausgehend MU: daher zunächst versucht werden klären,
worın der Dienst besteht, den die Wirtschaft dem Menschen eisten kann der soll.
Daran mu sıch die Prüfung schließen, welche Gestaltung der Wıiırtschaftt (Aufgabe
des Wırtschaftspolitikers) un welches wirtschaftliche Verhalten (Sache des einzel-
1leNn Wırtschaftsbeteiligten) diesem 1jenste beiträgt der umgekehrt ıh beein-
trächtigt. (In diesem Zusammenhang ware sich auch prüfen, welche Gestaltungder welches Verhalten dieser Sınnerfüllung und Zielverwirklichung weder ftörder-
lich noch abträglich 1st, doch fällt diese Untersuchung aus eiınem Grunde, der spaterklar werden wird, 1ın vorliegender Wırtschaftsethik aus.)

Die Mühe, der jede wissenschaftliche Wırtschaftsethik sıch unterziehen mudßß,
1St diese, den Gesamtbereich der Wirtschaft auf funktionale, kausale Uun! teleo-
logische Zusammenhänge durchleuchten, m. a. W. den Apparat der ökonomischen
Theorie 1n der Vollständigkeit un Vollkommenheit ANZUSELZCN, W1e uns heute Z
Verfügung steht. Was wiırtschaftsethisch gut der OSe iSt, bestimmt sich nach den
seinsmä{fßigen Zusammenhängen, insbesondere Ziel-Mittel-Zusammenhängen;ders ausgedrückt: die verschiedenen Wiırtschaftsverfassungen und wirtschaftlichen
Verhaltensweisen besitzen keinen ethischen Eıgenwert der Selbstwert, sondern auSs-
schliefßlich Dienstwert der Miıttelwert. Ist die sittliche Werthaftigkeit des Zieles
gegeben, beurteilt sıch der Dienst- der Mıttelwert wiırtschaftsethischer
Rücksicht ausschliefßlich nach der Dienlichkeit der Mittelhaftigkeit; ber diese ber
befindet nıcht der Ethiker, sondern der Kenner der wiırtschaftlichen Zusammenhänge,in seınem ENSCICH Bereich der ertahrene un: undige Wiırtschaftspraktiker, 1m
umtassenden Bereich der gyeschulte Wirtschaftswissenschaftler. Daß einzelne Wırt-
schaftsgestaltungen der wirtschaftliche Verfahrensweisen Aus Gründen, die außer-
halb der Wıirtschaftsethik lıegen, siıttlıch verwertlich seın können un! darum Aus der
Wahl ausscheiden, steht auftf einem andern Blatt einem Blatt nıcht der speziellenEthik, VO  w} der die Wirtschaftsethik eın Zwei
der ethischen Prinzipienlehre.

ist, sondern der generellen Ethi'k
In besonders betonter Weıiıse Peter, Einführung in die politische Okonomie
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SO einfach, WI1IeE 1er dargestellt, hat Vertasser IN}  z MU: schon SAagCN;bedauerlicherweise sıch seine Aufgabe Nnıcht gemacht. Als Wırtschaftswissenschaft-

ler, der den Boden eiıner ihm remden Dıszıplın, eben der Ethik, betritt, empfindetdas Bedürfnis, ZUETST eiınmal SOZUSagen für seınen Hausgebrauch elıne thische
Prinzıipijenlehre Z entwickeln. Da{iß der Ethiker vVon Fach nıcht wen1ges, Jaentscheidende Lehrstücke beanstanden fındet, erklärt sich AUusSs dem gleichen Grunde,
Aaus dem der Wıirtschaftswissenschaftler die Exkursionen VONn Theologen ut seın
Fachgebiet nıcht selten 1Ur mMit Kopfschütteln ansehen kann Zudem 1St diese Prın-
zıpıenlehre ZAanz unnötigerweise verquickt und belastet miıt Ausführungen ber die
Wertfreiheit der Wiıssenschaft 1m allgemeinen un: der Wırtschaftswissenschaft 1im
besonderen ®. Obwohl sıch hier dem unglücklichen un! irreführenden Sprach-gebrauch anschließt, Urteıile, die nıcht 1mM Wege des der Wissenschaft geläufigenSchlußverfahrens der nachgeprüft werden können, als subjektiv und
unwiıssenschattlich bezeichnen, 1St kein Zweıtel möglıch, daß für das Wert-
urteıl, dem sıch bekennt un das seiner Sanzen Arbeit zugrunde legt, nam-
lich das Gebot der Nächstenliebe, durchaus objektive Gültigkeit beansprucht: nıcht
ıhm bei seiner (subjektiven) Verafllagung,' Erziehung uUuSsW,. scheine e6$s 5 sondern
Banz unabhängıg davon, ob iıhm der WEeiIn der beliebe, seL der
Natur der Sache nach, Iso objektiv

Durchaus zutreftend dagegen ist, daß »  1€ Wırtschafttswissenschaft die nNnier-
stellende oberste sıttliche Norm nıcht mit eigenen Miıtteln erarbeiten“ annn (13);darüber mu{ S1e sich 1n der Tat VONn der dafür zuständigen Fachwissenschaft, ben
der Ethik, belehren lassen. Un 11Ur durch Gemeıinnschafttsarbeit VO'  e Etrthik un Wırt-
schaftswissenschafrt wırd geklärt werden können, ob die Wırtschaftsethik unmiıttelbar
aus einer obersten Norm der Sıttlichkeit schlechthin abzuleiten bzw. auf S1e zurück-
zuführen iSt, der ob eiıne der mehrere spezıelle, für den Bereich der Wırtschaft
zuständige un! 1n diesem begrenzten Bereich oberste sıttliche Norm(en) 71Dt, durch
die die Wırtschattsethik 1n das Gesamtgefüge der Ethik eingegliedert wiıird

Von der Kant’schen ftormalen Ethik sıch deutlich distanzierend stellt fest, ZUTr
ethischen Beurteilung wirtschaftlicher Handlungen un! Tatbestände bedürfe eiıner
inhaltlichen Norm, die „MUr be1 der inhaltlıch-teleologischen Ethık“ (155Sperrung 1m Orıiginal) gefunden werden könne. Durchaus 1mM Sınne dieser inhaltlich-
teleologischen Ethik legt enn auch den Grundstein für das Gebäude seiner Wırt-
schaftsethik, indem feststellt: Wırtschaftt „1St ethische Wırtschaft, SOWeIlt s1e (mitethisch einwandtreien Methoden) die Mıttel beschafft für thische Ziele Und s1e
1St unethische Wırtschaft, iNnsoweıt S1e unsıttliche Ziele miıt Mıtteln versieht“ (53)Der harmlos, weıl selbstverständlich erscheinende un doch ungemeın be-
deutsame Klammereinschub „MIt ethisch einwandtreien Methoden“ bedürfte Ver-
tiefender Behandlung. Sıe wuürde die Bedeutung außerwirtschaftlicher ethiıs  er Nor-
iInNnen un! VWerte für die Wirtschaftsethik 1Ns Licht stellen un: damıt auf die Unter-
scheidung inner- und außerwirtschaftlicher Normen, immanenter und transzendenter
Wırtschafttsethik führen. Indem dies unterläßt, erliegt der Versuchung, mit
eıiner einzigen allgemeinen un!: obersten sıttlichen Norm auskommen wollen. Als
solche wählt das Gebot der Nächstenliebe, das SOWEeIt 1er ın Betracht
kommt nhalrtlich das yleiche ist, gleichviel ob INa  ; der christlichen Lehre eNt-
nımmt (wıe tut) der 1mM Sınne bloßer Humanıtät versteht. Allerdings scheint

dieses Gebot 1n Anlehnung das Pauluswort „Die Liebe sucht nıcht das Ihrige“(1 Kor 13, dahin auslegen wollen, gebiete, den Nächsten nıcht 1Ur TO2L€E sıch
selbst, sondern ın vollkommener Selbstvergessenheit mehr als sıch selbst lıeben.
Zu störenden Folgen 1n der Praxıs führt das jedoch nıcht; 1St eine ausgeglichenePersönlichkeit, eın Prinzip ode reıiten.

Vgl Hera die erfreulichen Ausführungen VO  $ Weiıßer ın seiner Kölner
Antrıttsvorlesung: „Politik als 5System AuUSs normatıven Urteilen“, besprochen 1ın
dieser Zeıitschrift 27 (1952) 317
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Die Erhebung des Liebesgebots ZUr ausschließlichen obersten Norm führt einer

Vielzahl Vonmn Schwierigkeiten. Ohne Zweıtel ISt das Liebesgebot das Universalgebot
sowohl der christlichen als auch der humanıtären Ethiık unı 1St die Liebe das
tassendste Motıiv, das allem LLUL erdenklichen Guten den Impuls geben kann
ber weder die Liebe noch das Liebesgebot enthält eın Universalkr:terium, das
erkennen der bestimmen gestatten würde, WaS Zut ISEt. Gerade darauf ber
kommt A} un! dies klären, ist die wesense1gene Aufgabe einer wiıissenschatt-
lichen Ethik 1M Unterschıed VO]  =) moralpädagogischer Paränese. Diese Aufgabe der
Unterscheidung VO  a Gut un OSE  E ist. nıcht 1Ur insotern VOon Bedeutung, als oilt,
Gestaltungen der Wirtschaft und Verhaltensweisen in der Wırtschaft abzulehnen,
weıl S1e außerwirtschaftliche Normen verstoisen, sondern auch INNErWwWIırt-
schafrtlıich. Was ISt 1mM Bereiche dessen, W as die Wuiırtschaftt bieten kann, W ds durch
wirtschaftspolitische Maßnahmen, durch wirtschaftliches I1un der Lassen herbei-
geführt der vermittelt werden kann eın Gut für den Miıtmenschen, durch dessen
Gewährung ıch Nächstenliebe ıhm übe, der 1M Gegenteıl eın Übel, durch dessen
Zufügung, vielleicht auch Zulassung ıch der Nächstenliebe zuwıderhandele?

In der Tat erweıst sıch denn auch als schlechterdings undurchführbar, beim
Autbau der Wirtschattsethik verfahren, als se1 der sittliche Höchstwert der
Liebe der einz1ge wenıgstens für den Bereich der Wıiırtschatt belangreiche sittlıche
VWert un genuge CS, ıh als verbindlich anzuerkennen, alles andere daraus aAb-
zuleıten. Die entscheidende Schwierigkeit, al der ıne solche Verfahrensweise sche:  1-
tern mujß, ISt diese, daß alles, worın für den Mitmenschen wirtschaftlich
Gutes, eine Besserung seiner Versorgungslage (ım Hınblick auf die Erreichung des
iıhm gesteckten sıttlıchen Lebensziels!) lıegt, als ıhm kraft des Gebotes der Nächsten-
Liebe geschuldet erscheint: alles ISt pflichtmäßig, für treie Werke der Übergebühr
bleibt kein Raum

ber noch mehr als das Johannes Mef{fßner 19 bezeichnet „Selbstverantwortung
und Eıgeninteresse des einzelnen“ als die auch 1M naturrechtlich-sittlichen Sınne
„primären Triebkräfte des sozialwirtschaftlichen Prozesses; dies sehr, dafß der
einzelne 1n seinem Erwerbsstreben nıcht DOSItLV die Förderung des (Geme1hnıinteresses

intendieren braucht, sondern Nur NegatıV sıch der Schädigung desselben enthalten
mufß“; dasselbe W 1e gegenüber dem Gemeinininteresse gilt selbstverständlich N-
ber dem Wohl und Wehe des einzelnen Mitmenschen. Wäiährend MefßSner Iso 1n
Übereinstimmung MIit der einmütıgen Lehre der Moraltheologen allgemein 1Ur ıne
negatıve Verpflichtung gelten läßt, sieht sıch dazu gedrängt, eine allgemeine
posıtıve Verpflichtung autzustellen: nıcht LUr die Gestaltung der Wıirtschaft 1mM
Ganzen, sondern auch das wirtschafrtliche Verhalten 1M einzelnen se1en eINZuU-
richten, da dem Mitmenschen nıcht NUur keıin UÜbel zugefügt, sondern DOSIt1LV eın
Gutes erwiesen wırd. Streng müßfte CS heißen: jedes 1in unserer
Macht stehende Gute, sodafß NUur noch übrig bliebe, die Trenzen unlserer Möglich-
keiten un! damit auch unNnscIier Pflichten 1m einzelnen ermitteln. Tatsächlich
untersucht diese renzen unNseIer Möglichkeiten MIiIt vorbildlicher Sorgfalt und
entwickelt dafür eın sehr leistungsfähiges Verfahren, miıt dem einer Vielzahl
höchst wertvoller Ergebnisse gelangt. Daß ber jedes Gute, das dem einzelnen Miıt-
menschen der dem gesellschaftlichen Ganzen erwirken in UNlserer Machrt steht,
pflichtmäßig gyeschuldet sel, WITr'! auch Von ZU) mindesten N!  cht eindeutig be-
hauptet. Er kennt War 1Ur die Unterscheidung zwiıschen sıttlıch wohlgeordnet un!
einwandfrei einerseıits, sıttlıch ungeordnet un darum verwertlich anderseits, hne
jedo. daraus unzweıdeutig die Folgerung ziehen, alles, W Ads sıttlich wohlgeord-
Nnet sel, werde eben darum auch schon pflichtmäfßßig ZeS  et

„Wirtschaftsgesetz und Naturrechtsgesetz“, in: Festgabe tür Weber, dar-
ebracht von habilitierten chülern und Münchener Kollegen, 1951, 185
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An eiıner höchst bezeichnenden Stelle allerdings kommt be1i Zanz ften UnN:

ausdrücklich der ansonsten glücklich vermıedenen rigoristischen Maxımierung der
sittliıchen Forderung, ort nämlıch, als Wirtschaftswissenschaftler eiıne Maxı-
mumfunktion handhaben gewohnt 1St. Die Grenznutzenlehre glaubt 1mM —

genannten Gossen’schen Gesetz eine Maximumfunktion der Bedürfnisbefriedi-
ZUNg autstellen können. Hıer 1St ıcht der OUrt, in eine Kritik der logischen un!
metaphysischen Voraussetzungen des Gossen’schen Gesetzes einzutreten, die VO

Standpunkt der aristotelisch-scholastischen Philosophie unbedingt un! uneın-
geschränkt verneint werden mussen. Soweıt CS sıch verschiedene Wege ZUr Befrie-
digung eın un desselben Bedürfnisses, des Gelderwerbs (Gewinnstrebens, tre-
bens nach Mehrwert), handelt, mag das Gossen’sche Gesetz wenıgstens 1n dem
innn zutreften, da{fß die 1n ıhm tormulıerte Maximumftfunktion sinnvoll un voll-
ziehbar ISt. Handelt N sıch dagegen die Befriedigung artverschiedener Bedürt-
N1sse, 1St eine Additıon und folgerecht Maxımierung sinnwidrig un unvollzieh-
bar ber dieser Maximumfunktion unbedenklich Schlüssigerweıise Velr-

langt CT, die verfügbaren Miıttel 1 Sınne des Gossen’schen Gesetzes aut die Be-
friedigung der verschiedenen (eigenen un: fremden) Bedürfnisse verteılen, dAa{fß
das Maxımum Bedürfnisbefriedigung erzielt wırd (87) Eıne solche ethische Nutz-
anwendung se1nes CGesetzes hätte der ıberale CGossen siıch nıcht traumen lassen! Eın
ungemeın lehrreiches Beispiel dafür, elch weltfremder Verstiegenheit die Ver-
bindung lıberaler, auf ihre „objektive“ Seinserkenntnis stolzer, „wertireier“ Wıs-
senschaftt MIiIt hochgespannter Gesinnungsethik ühren kann. Be1 handelt siıch

eınen ausgesprochenen Ausnahmefall, der 1i1N1SO mehr VO seıner sonstigen ur-

vernünftigen, abgewogenen und abgeklärten Art absticht, eben darum ber NUur

uUINso kennzeichnender iSt für die Faszinationskraft liberaler Theoreme.
Die Ausschließlichkeit des Liebesgebots als sittlıcher Norm verwickelt 1n weıtere

ernstliche Schwierigkeiten der Stelle, CS oilt, die Gerechtigkeit un! über-
haupt das Recht 1n die Wirtschaftsethik einzubauen (42 Beıide nehmen en-
bar 1M Wirtschaftsleben eınen hervorragenden Platz ein. Verstehe iıch die Liebe Als
das Universalmot:v, werde ich dem andern das, W as ıhm kraft Rechtens gebührt,
nıcht alleın deswegen gewähren, weıl iıch CS ihm schulde, sondern zugleich Aaus Wohl-
wollen, weıl iıch s ihm VO'  - Herzen yonNne und darum, soviel MLr liegt, bereit-
wiıllig zukommen lasse, W 4s ıhm VO Rechts zusteht; wırd die Erfüllung
der Rechtspflicht geadelt durch die Liebe In dem Bestreben jedoch, miıt dem Liebes-
gebot als unıversaler inhaltlıcher Norm auszukommen, versucht \ die Gerecht1g-
keıt die Liebe subsumieren, wodurch S1e eıner unvollkommenen der
näiähernden Erfüllung des Liebesgebots verbogen un ihres siıttlichen Eıgenwerts
entkleidet wiırd. ber uch dieser Mangel richtet 1im Ergebnıis kein nennenswertes

Unheil A da der gesunde Menschenverstand un! das gesunde nıcht UNW1SSEN-
schaftliche, ber vorwissenschaftliche sittliche Empfinden des Verf.s überall,
eın Unglück geschehen könnte, unmerklıch korrigierend eingreifen.

An nıicht wenıgen Stellen zeıgt sıch jedoch, dafß doch auch andere sittliche
VWerte kennt un seın Urteil namentlich ber Wert der Unwert eıner Wirtschaftts-
verfassung entscheidend davon abhängig macht, ob ın einer verfaßten Wirtschatt
diese verschiedenen sittlichen VWerte, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Treue, aber
doch uch wohl Famıliensinn, geschlechtliche Zucht und Sıtte USW. ZuLt aufgehoben
der gefahrdet erscheinen.

Zwei der Ethik geläufge Unterscheidungen würden ZUur Klarheit führen un alle
Schwierigkeiten ausraumen: die Unterscheidung VO  - elıcıtus un impera-
tusS, VO  ; finıs oper1s un! finıs operantıs.

He sıttlıch u Handlungen können imperatı carıtatıs se1n. ber uch
ohnehin haben s1e als ehicıtı respect1varum virtutum ıhren sittlichen Eıgen-



n z K W €

_-  d  C D  >  3  VE  »  “  T  RN  Wirtsd1aftsetfiik' — Zum gleichnamigen Buch v6n V%alter Weddigen  wert. Menschliches Tun und Lassen im Bereich der Wirtschaft kann actus elicitus  jeder erdenklichen Tugend sein wie auch umgekehrt gegen jede erdenkliche Tugend  verstoßen. Hier stellt sich die Frage, ob ein Handeln, insofern es zur Sinnerfüllung  oder Zielverwirklichung der Wirtschaft beiträgt, einen eigentümlichen, eben darin  begründeten sittlichen Wert besitzt und worin dieser besteht. Im Sinne einer inhalt-  Jich-teleologischen Ethik, wie auch W. sie vertreten will, muß das danach bestimmt  werden, ob die Sinnerfüllung oder Zielverwirklichung der Wirtschaft ein sittlich  werthaftes Ziel ist.  Hier kommt die Unterscheidung von finis operis und finis operantis zum Zuge.  Der sittliche Wert wirtschaftlichen Handelns soll sich nach W. danach bestimmen,  ob es „Mittel beschafft für ethische Ziele“ (53). „Wirtschaft als die mittelbeschaf-  fende Dienerin aller menschlichen Endziele empfängt von diesen Endzielen ... ihren  sittlichen Wert.“ „Die Entscheidung, welche Ziele sie mit Mitteln beliefert, liegt  beim Herrn der Wirtschaft, dem Wirtschafter“ (ebenda).  In der Wendung „welche Ziele sie mit Mitteln beliefert“ liegt die Doppeldeutig-  keit. Die Wirtschaft beschafft Mittel zur Bedarfsdeckung oder Bedürfnisbefriedigung.  Auf welchen Bedarf, auf welche Bedürfnisse richtet sie sich ein, m. a. W.: welchen  Bedarf zu decken, welche Bedürfnisse zu befriedigen, sind die von ihr beschafften  Mittel geeignet? Das ist die Frage nach dem finis operis. Der Erzeuger und noch  mehr der Verteiler „beliefert“ Verbraucher, von denen ihm — keineswegs immer,  aber manchmal — bekannt ist, daß sie die gelieferten Waren oder geleisteten  Dienste zu ganz bestimmten Zwecken verwenden werden, und wirkt so — gewollt  oder ungewollt — zu ihren fines operantium mit. Die (in den von der Moralwissen-  schaft genau umschriebenen Grenzen) dem Wirtschafter wie jedem andern Menschen  obliegende Pflicht, sich der Mitwirkung zu verwerflichen Zwecken zu versagen, ist  keine Wirtschaftsethik im engeren Sinne; höchstens kann man die im wirtschaft-  lichen Bereich aktuell werdenden Anwendungsfälle dieser Pflicht der transzendenten  Wirtschaftsethik zuzählen. Immanente Wirtschaftsethik fragt nach dem Dienst am  finis operis der Wirtschaft; dieser kann in der denkbar besten Weise erfüllt sein,  auch wenn dieser und jener Verbraucher von den durch die Wirtschaft beschafften  und ihm zur Verfügung gestellten Mitteln den schlechtesten Gebrauch macht, und  kann in denkbar unzulänglichster, in unverantwortlich schlechtester Weise erfüllt  sein, auch wenn noch so viele Verbraucher die wenigen ihnen zu Gebote stehenden  Mittel zu den allerbesten Zwecken verwenden.  Ist die Mittelbeschaffung zur menschlichen Bedarfsdeckung und Bedürfnisbefrie-  digung sowohl unter der Rücksicht des Ergebnisses als unter der Rücksicht des Voll-  zuges eine von Gott dem Menschen gestellte, von ihm in Verantwortung vor Gott  zu lösende Aufgabe? Wenn Ja, dann steht das Bemühen um ihre Lösung im Gehor-  sam gegen Gott, ist ihre nach Kräften und Möglichkeiten gute Lösung sittlich wert-  haft, ihre schuldhaft unzulängliche Lösung ein sittlicher Unwert, Sünde. Das ist die  Frage nach dem finis operis der Wirtschaft und der von ihm bestimmten sittlichen  Werthaftigkeit wirtschaftlichen Tuns und Lassens.  Diese entscheidende Frage aber wird von W. befremdlicherweise übersprungen —  vielleicht muß man richtiger sagen: er versucht, sie zu überspringen, indem er allen  sittlichen Wert der Wirtschaft (des wirtschaftlichen Verhaltens) ausschließlich und  unmittelbar von den fines operantium hominum herleiten will, denen die Wirtschaft  ihre Dienste leiht. Die von W. gebrauchten Formulierungen sind in dieser Hinsicht  eindeutig, sodaß man den Eindruck gewinnen könnte, der finis operis oeconomiae  bedeute für ihn ethisch nichts. Der ganze sachliche Gehalt seines Buches spricht je-  doch dafür, daß er das Sachziel der Wirtschaft weder übersieht noch übersehen will  und daß dieses Sachziel eben aus der Natur der Sache heraus bestimmt und darum  objektiv vorgegeben ist, ganz und gar unabhängig davon, welche Ziele der in der  5*  67  :  ET
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Wirtschaftsethik Zum gleichnamıgen Buch von Walter Weddigen
WEeTrTt. Menschliches TIun und Lassen 1m Bereich der Wirtschaft annn ACLUS elicıtus
jeder erdenklichen Tugend sein W1e auch umgekehrt SC jede erdenkliche Tugend
verstoßen. Hıer stellt sıch die Frage, ob eın Handeln, insofern Zzur Sinnerfüllung
der Zielverwirklichung der Wirtschaft beiträgt, einen eigentümlıchen, eben darın
begründeten sittlıchen Wert besitzt und worın dieser besteht. Im Sınne einer inhalt-
liıch-teleologischen Ethik, W1e€e auch S1C vertrefifen wiıll, MU das danach bestimmt
werden, ob die Sinnerfüllung der Zielverwirklichung der Wirtschaft eın sittlıch
werthaftes 1e] 1St

Hıer kommt dıe Unterscheidung VO' finis operı1s un finis operantıs ZU Zuge.
Der sittliche Wert wirtschaftlichen Handelns soll sıch nach danach bestimmen,
ob „Miıttel beschaftt tür ethische Zreles (53) „Wırtschaft als die mittelbeschat-
fende Dienerin aller menschlichen Endzıele empfängt VO  >; dıesen Endzıelen ihren
sittlıchen Wert.“ „Die Entscheidung, welche Zıele S1€C mMIiıt Miıtteln beliefert, lıegt
e1m Herrn der Wırtschaft, dem Wirtschafter“ (ebenda

In der Wendung „‚welche Ziele S1e mMI1t Mitteln belietert“ lıegt die Doppeldeutig-
eit Die Wirtschaft beschaftt Miıttel ZUTFr Bedarfsdeckung der Bedürfnisbefriedigung.
Auf welchen Bedarf, auf welche Bedürtnisse richtet S1C siıch e1n, a N welchen
Bedart decken, welche Bedürfnisse D} befriedigen, sınd die VO  3 ihr beschaftten
Miıttel geeıgnet? Das 1St. die Frage nach dem N1s oper1s. Der Erzeuger un noch
mehr der Verteiler „beliefert“ Verbraucher, VO  ; denen ihm keineswegs immer,
ber manchmal bekannt iSt, daf(ß s1e die gelieferten Waren der veleisteten
1enste Zanz bestimmten Zwecken verwenden werden, un wirkt gewollt
der ungewollt iıhren fines operantıum mıt. Die (ın den VO  3 der Moralwiıssen-
schaft N} umschriebenen Grenzen) dem Wirtschafter WATS jedem andern Menschen
obliegende Pfliıcht, sıch der Mitwirkung verwerflichen Zwecken Vversagen, ISt
keıine Wirtschaftsethik 11 CHNSCICH Sınne; höchstens kann INan die 1mM wirtschaft-
liıchen Bereich aktuell werdenden Anwendungsfälle dieser Pflicht der transzendenten
Wirtschaftsethik zuzählen. Immanente Wirtschaftsethik fragt nach dem Dienst
finis oper1s der Wıiırtschaft; dieser ann 1n der denkbar besten VWeıse erfüllt sE1IN,
auch WenNnnNn dieser und jener Verbraucher VO  } dCl'l durch dıe Wirtschaft beschaftten
und ihm Zur Verfügung gestellten Mitteln en schlechtesten Gebrauch macht, nd
kann 1n denkbar unzulänglıchster, iın unverantwortlich schlechtester Weiıse ertfüllt
se1n, uch WenNnNn noch viele Verbraucher die wenıgen ihnen Zzu Gebote stehenden
Miıttel den allerbesten Zwecken verwenden.

Ist dıie Miıttelbeschaftung Zur menschlichen Bedarfsdeckung un: Bedürfnisbefrie-
digung sowohl der Rücksicht des Ergebnisses als der Rücksicht des oll-
U: eine VO'  ; (JoOtt dem Menschen gestellte, VO  - ıhm ın Verantwortung VOLr .Ott

lösende Aufgabe? Wenn Ja, annn steht das Bemühen ıhre Lösung 1M Gehor-
Sa gCHCH Gott, 1STt. ıhre ach Krätten und Möglichkeiten gute Lösung sittlich WEert-

Dakt ihre schuldhafrt unzulänglıche Lösung eın siıttlıcher Unwert, Sünde Das ISt die
Frage ach dem finıs Ooper1s der Wıirtschaft nd der VO ıhm bestimmten sittlichen
Werthaftigkeit wirtschaftlichen TIuns und Lassens.

Diese entscheidende Frage ber wırd VO befremdlicherweise übersprungen
vielleicht mu{fß inan richtiger n versucht, S1C überspringen, indem allen
sıttlichen Wert der Wirtschaft (des wirtschaftlichen Verhaltens) ausschliefßlich und
unmıttelbar VO) den fines operantıum hominum herleiten will, denen die Wırtschaft
ihre 1enste leiht. Die VO  — gebrauchten Formulierungen sınd iın dieser Hınsıcht
eindeutig, sodafß INa den Eindruck gewınnen könnte, der N1s oper1s Oeconomı114e€e
edeute tür iıhn thisch nıchts. Der sachliche Gehalt se1nes Buches spricht fer
doch dafür, dafß das Sachziel der Wıiırtschaft weder übersieht noch übersehen 111
und dafß dieses Sachziel eben Aaus der Natur der Sache heraus bestimmt und darum
objektiv vorgegeben 1St, 5Aanz und BAr unabhängıg davon, welche Ziele der iın der
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Wirtschaft tätıge Mensch sıch und welchen Zielen die VOoNn der Wirtschatt ebenden
Menschen die durch dıe Wirtschaft eschaftten Mittel zuführen. Das steht tür
ebenso unumstöfßlich fest, WI1e daß der Wirtschaftspolitiker für die Erfüllung dieses
finıs oper1s der Wirtschaft Verantwortung tragt un! seine Aufgabe als Volkserzieher
sıch daraut eschränken hat, den Verbraucher gegebenenfalls 1n der Rıchtung der
innerwirtschaftlichen Verwendung seiner Mittel beeinflussen, nıcht ber ZULE: Ver-
wendung seiıner wirtschaftlichen Mittel noch hochstehenden außer- der über-
wirtschaftlichen Zwecken anzuhalten. Immer wieder ber siıch be1i ıhm
selber unbewulfßt die Gesinnungsethik gegenüber der von ıhm selbst proklamier-
tien „inhaltlichen“, objekt-bestimmten, „teleologischen Ethik“ durch und stiftet
Verwirrung. So erg1ıbt siıch die eigenartıge Erscheinung: der Wirtschaftswissen-
cschaftler sucht das Ethos für se1ine Wirtschaft außerwirtschaftlichen Bereichen
entlehnen; der Ethiker mu{( ıhm zeıgen, da{fß dessen nıcht bedarf, da{fß vielmehr der
Wirtschaft eın INNECTES Ethos innewohnt: der Dienst ıhrem finıs operı1s!

Mußifßte weıter ben auf die Getahr des Abgleitens nach der Seıte eines ethischen
Rıgorismus hingewı1esen werden, Ikönnte e1ım oberflächlichen Leser umgekehrt der
Eindruck des Opportunismus entstehen. Eıne VOIL W/.s wichtigsten methodischen
Handhaben IST, W as als das „sozial-ethische Randproblem der Gegenseitigkeit“
(Vorwort passım) bezei:  net. Und doch hat dieses £älschlich „Problem“
Prinzıp nıcht das mindeste MI1t Opportunismus LUN. Es geht Handlungs- der
Verhaltensweisen, deren sittliche Wohlgeordnetheit eINZ1IS und alleın 1n ıhrer E1g-
Nuns der Tauglichkeit gründet, eınen Dienst Mitmenschen eisten (finıs
oper1s!). Solche Handlungs- und Vertahrensweisen siınd selbstverständlich VOI Fall

Fall darauf prüfen, ob s1e hier und jetzt diesem weck dienen vermögen.
ob die Verumständung die Erreichung der Verwirklichung des Zweckes er-

möglıcht der ausschlie{ßt. Im (bejahenden) Fall sind diese BCHCIC SUO

indıfterenten Handlungen sıttlıch Zut, vielleicht pflichtmäßig; 1m letzteren
(verneinenden) Fall sınd S1e ittlich wertlos, können ıL ’ WEn die Wiırkung
sıch 1Ns Gegenteil verkehrt, iıhrer Schädlichkeit für den Mitmenschen sıttlıch
verwerflich se1n. Von dieser Erkenntnis macht einen umfassenden Gebrauch und
gelangt zahlreichen, sehr erfreulichen Klarstellungen, die weıt ber den
Bereich der Wirtschaftsethik hinausgreifen. W as fehlt, 1sSt NUur die klare und AausSs-

drückliche Beschränkung auf gCNECIEC SUÜl  ® indifterente Handlungen; sS1e 1St dem
Verfasser offenbar selbstverständlich, dafß ıhm BAr nıcht in den ınn kommt,
sıe auszusprechen.

Vıele Einzelfragen würden eın Eingehen verlohnen. Hıer mögen ein1ıge Hinvweise
genugen.

In der Kontroverse zwıschen Verkehrswirtschaft (Marktwirtschaft) und Plan-
wirtschaft (Zentralverwaltungswirtschaft) wiırd auf katholischer Seite nıcht selten
mıit Argumenten operiıert, die ihre Herkunft VO Neo-Liberalismus nıcht verbergen
können. Hıer sollten unsere katholischen Vertechter eıiner soz1al gelenkten Markt-
wirtschaft sıch VO  ; Weddigen (Kap VIL „Sittliche Wirtschaftsordnung“) belehren
lassen, WI1e S1€e argumentieren haben

Eine weıtere, sehr beherzigenswerte Belehrung erteıilt den Theologen, die
allzu schnell bereıt sınd, eine „Dämonie der Wirtschaft“ ettfern. Zu-
treftend stellt fest, daß Materialismus noch längst keine äamonı1e 1St 54/55).

Ganz 1M Sınne uNserer Gesellschaftslehre liegt CS, W en verlorener
Stelle dıe schaftende Ordnung bezei:  net als „zielrichtige Synthese von Wırt-
schattstreıiheit und Wirtschaftsbindung“

Wenn „ein ın den Stufen der Gesellschaftspyramide gleichsam vertikales OI-

zanisches Gleichgewicht der Verfügungsgewalten un: Verantwortlichkeiten VOINl

Einzelpersönlichkeit, mittelstufigen Gruppen und Gemeinschaftsspitze“ (37/38) tOr-
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dert, bringt diese vielleicht eigentümlıche Ausdrucksweise der Sache nach Sanz
dasselbe ZU) Ausdruck, dem Solidariısmus in seinem Prinzıp der Bın-
dung und Rückbindung“ (Solıdarıtätsprinzıp) geht, WIıe auch mıit seiner Forderung,
der durch die indivıdualistische Entwicklung entstandene Hohlraum zwıschen Einzel-
mensch und Staat musse ausgefüllt werden durch organiısche Strukturen regionaler
und tunktionaler Art. Gewi(ß kann nıcht als Befürworter der Berufsständi-
schen Ordnung in Anspruch nehmen; seıne Grundlagen ber tführen geradlınız auf
S1ie

Miıt Dank se1 noch eE1INe ‚War 1Ur den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen
Seinserkenntnis betreftende, wirtschaftsethisch ber höchst relevante Feststellung VOI-

zeichnet, da{ nämlıch „die Wirtschaftstheorie heute alle kausal-mechanischen 7
rechnungsversuche der Verteilungstheorie als abwegig nachwies“ (160; aAhnlich

Bemerkenswert 1sSt schließlich noch die Deutung, die dem 1n vielfältiger
Bedeutung, meist ber sehr Vag gebrauchten termınus „soziale Gerechtigkeit“ gibt
(126, 148) Nach ıhm oylıedert sıch auch die soz1iale Gerechtigkeit nach dem arıstote-
lıschen Schema 1ın lustitia CcoeMmutatıva, distributiva, legalis. Diese Deutung VW ..s
deckt sıch nıcht vollkommen MIt der VO  - Gundlach gyegebenen Deutung als 1ust1iti2
dynamıca 1m Unterschied von der meıst unbewußfßrt gyveübten un! stillschweigend
grundeliegenden Beschränkung auf eine 1ustit12 statıca; s1e kommt ber der und-
lach’schen Deutung nahe un! 5 für die Fruchtbarkeit der Gundlach’schen Aut-
Tassung.

So 1bt die „Wirtschaftsethik“ VO'  — Weddigen ın sehr verdienstvoller und
dankenswerter Weıse Anlafß einer Gesamtüberholung uULLSETES bisherigen Bestan-
des wirtschaftsethischen Erkenntnissen. Auf diesem Gebiet ISt noch beinahe alles

Lun.

Das Speculum virgsinum als Überlieferungszeuge
trühscholastischer Texte

Von Matthäus Bernards

Die Untersuchung der frühscholastischen Theologie hat manches Gebiet geflissent-
lıch gemieden, neben den Predigtsammlungen, deren Durchsicht noch durchaus 1n
den Anfängen steckt uch das Schritttum MIt erbaulich-seelsorgerlichen Zwecken.
Hierhin gehört aufßer den Briefen, die Petrus Abaıilardus die Nonnen des Paraklet
geschrieben hat 2 das eine der andere unbekannt gebliebene Werk Das Beispiel
des Speculum vırgzınum aßt erkennen, daß die Erforschung nıcht Zanz 7zwecklos iSt,
auch Wenn ıcht gelingt, die Arbeit tür eine bestimmte Schule 1n Anspruch
nehmen.

Da der Jungfrauenspiegel dem Plan der Maurıner ® nıcht gedruckt 1St,
haben bisher die zahlreichen Jetzt 51 Hss 1Ur WESC iıhrer Mınıaturen Autf-

Landgraf, Einführung ın die Geschichte der theologischen Literatur der Früh-
scholastik, Regensburg 1948,

Epp. K 225 3236 D’ Aazu Utt, Untersuchungen A theo-
logischen Briefliteratur der Frühscholastik, in BeitrGPhThMA 34, Münster O57
83—_ 88

Mabillon - E. Martene, Annales ordinıs Benedicti, 6, S 150; Ausgabe Parıs
1709, ZUuOR Lucca 1745, 193


